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Steckbrief Dominique Aebi

Position Torhüter

Rückennummer 28

Geburtsdatum 4. Mai 1988

Nationalität Schweiz

Grösse 194 cm

Gewicht 91 kg

Bei YB seit 2003

Hobbies Kino, Kollegen, Sport

Laufbahn 1994–2001 Schönbühl
2001–2003 Team Bern West

Besonderes U19 Nationalmannschaft

Interview 

1. Wer ist dein grösstes Vorbild?
Von mentaler Seite her: Oliver Kahn (deutscher
Nationalgoalie). Vom Style und vom Können her
jedoch ganz klar Gian Luigi Buffon (ital. National-
goalie)

2. Wie sieht deine fussballerische Laufbahn
aus?

Mit 6 Jahren habe ich beim FC Schönbühl begon-
nen Fussball zu spielen. Mit 13 Jahren fällte ich
einen Entscheid, welchen ich sicherlich nie be-
reuen werde. Als unsere C-Junioren einen Keeper
suchten und keinen fanden, bat sich die Gelegen-
heit als junger D-Junior bei den «Grossen» ins Tor
zu stehen. Es kam nicht unbedingt überraschend
für mich, dass ich ein solches Angebot annahm,
denn bereits in unserem Schulhaus wurde oft auf
mich «geballert» (so wie du zum Beispiel). Nicht
nur auf Grund meiner Körpergrösse kam mir die-
se Position entgegen. Ich wurde von meinem
Trainer als Stürmer in der Regional Auswahl U-12
angemeldet, jedoch ging ich von Anfang an ins
Tor. In dieser Regionalauswahl blieb ich auch bis
zum Ende. Ich muss zudem sagen, viel konnte
ich nicht und von torwarttechnischen Sachen hat-
te ich auch nicht gerade die grösste Ahnung. Ich
konnte mich trotz den Defiziten als Stammkeeper
etablieren, nicht weil ich gut war, sondern eher
weil ich durchschnittlich einen Kopf grösser war
als meine Gegenspieler. Neben dieser Auswahl
spielte ich wie gesagt bei den C-Junioren. Da
musste ich ziemlich unten durch, da der FC
Schönbühl zusätzlich einen älteren Torwart holte,
der mich auf die Bank warf. Ende Saison 00/01
wurde das Team Bern West (Junioren Spitzen-
fussball) auf mich aufmerksam. Team Bern West
wurde neu gegründet und holte ihre Spieler zum
grössten Teil von Köniz, Schönbühl und Bümpliz.
Zu Beginn wurden wir als YB-Abschaum bezeich-
net, was es nicht gerade einfacher machte als
neues Team. In unserer ersten Saison erreichten
wir hinter YB, Basel und St. Gallen den sensatio-
nellen 4. Rang. In Saison 2 zeigten wir es allen
und wurden gar mit 13 Punkten Vorsprung Mei-
ster in unserer Gruppe. Der BSC Young Boys
(Hinrunde 5:0, Rückrunde 4:2) und der FC Basel
(Hinrunde 3:2, Rückrunde 3:2) staunte nicht
schlecht. Nach diesen 2 erfolgreichen und lehr-
reichen Jahren wechselte ich zum BSC Young





Geschäfte der Versammlung vom
Montag, 12. Juni 2006

An der Versammlung teilgenommen haben 20
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

1. Gemeindereglemente
1.1 Personalreglement, Neufassung
1.2 Abfallreglement mit Gebührentarif,

Neufassung
1.3 Benützungsreglement Schulanlage,

Änderung zwecks Einführung eines
Rauchverbots in den Schulgebäuden

1.4 Feuerwehrreglement, Änderung
1.5 Reglement über die Tragung der

Geometerkosten, Aufhebung
1.6 Reglement über die Sonntagsruhe,

Aufhebung

2. Gemeinderechnung 2005, Orientierung

3. Ortsplanungsrevision, Orientierung

4. Verschiedenes

1. Gemeindereglemente

1.1 Personalreglement, Neufassung
Das Personalreglement wird einstimmig ange-
nommen.

1.2 Abfallreglement mit Gebührentarif,
Neufassung

Das Abfallreglement mit Gebührentarif wird ein-
stimmig angenommen.

1.3 Benützungsreglement Schulanlage,
Änderung zwecks Einführung eines
Rauchverbots in den Schulgebäuden

Die Änderung wird mit 15:3 Stimmen angenommen.

1.4 Feuerwehrreglement, Änderung
Die Änderung Feuerwehrreglement wird einstim-
mig angenommen.

1.5 Reglement über die Tragung der
Geometerkosten, Aufhebung

Das Reglement wird aufgehoben.

1.6 Reglement über die Sonntagsruhe, Aufhebung
Das Reglement wird aufgehoben.

Orientierungen
2. Gemeinderechnung 2005
3. Ortsplanungsrevision, Orientierung

Kleinklassen KKA + KKD, Standortverlegung
Die Kleinklassen A + D der Unterstufe werden zur
Zeit im Schulhaus Hub in Krauchthal geführt. Auf
Grund der allgemein sinkenden Schülerzahlen
plant der Gemeinderat Krauchthal, das Schulhaus
Hub im Sommer 2007 zu schliessen. Die beiden
Kleinklassen müssen in einem anderen Schul-
haus untergebracht werden. Die Gemeinderäte
der Gemeinden Krauchthal, Hindelbank, Mötsch-
wil und Bäriswil prüfen nun die Standortfrage.
Eine Option ist die Verlegung nach Bäriswil. In
den Regelklassen werden in Bäriswil seit dem
Schuljahr 2006/07 nur noch drei Klassen geführt.
Die Raumverhältnisse würden die Aufnahme von
zwei weiteren Klassen zulassen. Über die Ergeb-
nisse der Verhandlungen mit den Nachbarge-
meinden wird im nächsten Bäriswiler informiert.

Nachkredite
Der Gemeinderat hat folgende Nachkredite ge-
sprochen:
• Flachdachsanierung Unterstand Hinterer Hubel 8,

Fr. 8’900.–
• Feuerwehr Bäriswil, Beschaffung von Einsatz-

hosen, Fr. 5’000.–
• Aufbau eines Gemeindeinformationssystems

(GemIS), Fr. 6’000.–

Strassenbeleuchtung Giebelweg
Im Herbst 2006 wird die Einwohnergemeinde
Bäriswil am Giebelweg eine Strassenbeleuchtung
erstellen. Diese Massnahme dient der Verkehrs-
und Schulwegsicherung und schliesst eine Lücke
im Beleuchtungskonzept der Gemeinde. Der
Gemeinderat hat dafür einen Verpflichtungskredit
von Fr. 30’000.– gesprochen.

Sanierung Kindergarten
Während den Sommerferien wurde der Kindergar-
ten saniert (Bodenbeläge, Malerarbeiten, Küche,
Elektroanlagen und Sanitäre Anlagen). Für diese
Gesamtsanierung hat der Gemeinderat einen Ver-
pflichtungskredit von Fr. 50’000.– gesprochen. 

Dorfchronik
Im Jahr 2011 feiert Bäriswil sein 1150-jähriges Be-
stehen. Aus diesem Anlass soll eine Dorfchronik
erstellt werden. Entstehen soll ein abwechslungs-
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reiches und locker aufgebautes Ortsportrait mit
geschichtlichem Schwerpunkt und Bezug zur Ge-
genwart. Für diese Arbeiten hat der Gemeinderat
eine Projektgruppe gewählt, bestehend aus
Andreas Kistler, unterer Galgen 7 und Elisabeth
Zulauf, oberer Giebel 11. Für die Erstellung dieses
Werkes hat der Gemeinderat einen Verpflich-
tungskredit von Fr. 50’000.– gesprochen.

Hinweistafel «Bermoos»
Das Naturschutzgebiet «Bermoos» wurde 1968
zum Kantonalen Naturschutzgebiet erklärt. Zu-
dem ist es ein Amphibienlaichgebiet von natio-
naler Bedeutung und ein Feuchtgebiet von regio-
naler Bedeutung. In Zusammenarbeit mit dem
Kantonalen Naturschutzinspektorat wurde eine
Informationstafel produziert, welche im Herbst
aufgestellt wird.

Ortsplanungsrevision
Vom 8.9.–9.10.2006 findet die öffentliche Auflage
der Ortsplanungsrevision statt. Es wird auf die
separate Botschaft verwiesen, welche an alle
Haushalte verteilt und auf der Homepage der
Einwohnergemeinde Bäriswil www.baeriswil.ch
publiziert wurde.

Kanalisationssanierungen
Im Herbst findet eine weitere Etappe der Kanali-
sationssanierungen statt. Mit den Arbeiten wer-
den die KATE-Instituform AG und die KRT Kanal-
sanierungstechnik AG beauftragt.

Kühlschrank Schulhaus
Für die Vermietung des Kühlschranks bei An-
lässen im Schulhaus wird ab sofort keine Gebühr
mehr erhoben. Bisher wurde den Benützern eine
Miete von Fr. 40.– verrechnet.

Kulturkommission
Erika Liechti, Schmittliweg 5, ist per sofort als
neues Mitglied in die Kulturkommission gewählt
worden. Wir wünschen Frau Liechti in Ihrem Amt
gutes Gelingen und viel Erfolg.

Leitfaden zur Zusammenarbeit

zwischen Schule und Vormundschaftsbehörde

Die gesetzlichen Bestimmungen gehen – was
sich auch in der Praxis immer wieder zeigt – von
einem Ineinandergreifen der Aufgaben und Zu-
ständigkeiten zwischen verschiedenen Stellen im
Kinder- und Jugendschutz aus.

In den vergangenen Monaten erarbeitete die So-
zial- und Vormundschaftskommission Hindelbank
und Umgebung zusammen mit den Schulkommis-
sionen und Schulleitungen der Gemeinden Bäris-
wil, Hindelbank, Krauchthal und Mötschwil einen
Leitfaden. Der Leitfaden regelt die Zusammen-
arbeit zwischen den Schulen und der für diese
Gemeinden zuständige Sozial- und Vormund-
schaftskommission Hindelbank bei Kindern und
Jugendlichen mit persönlichen Problemen und
anderen Schwierigkeiten. Er soll zur Optimierung
der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und
der für dieses Einzugsgebiet zuständigen Sozial-
und Vormundschaftskommission Hindelbank resp.
Regionaler Sozialdienst Hindelbank und Umge-
bung beitragen.
Am 17.05.2006 genehmigte die Sozial- und Vor-
mundschaftskommission Hindelbank den Leitfa-
den, welcher in Kürze unter
http://www.hindelbank.ch/de/soziales/
heruntergeladen werden kann.

Installationsbewilligung gemäss
Wasserversorgungsreglement

Gemäss Wasserversorgungsreglement Art. 36 dür-
fen Hausanschlussleitungen und Hausinstallatio-
nen nur von Pesonen erstellt oder ausgeführt
werden, die über eine Bewilligung der Wasser-
versorgung verfügen. Bewilligungsvoraussetzung
ist eine ausreichende berufliche Qualifikation. Als
solche gilt insbesondere ein eidg. Diplom im Sa-
nitärbereich oder eine gleichwertige Ausbildung.
Wartungsarbeiten sind bewilligungsfrei.

Folgende Installationsbewilligungen sind zur Zeit
erteilt:

– Leu Alexander, Alexander Leu AG Moosseedorf
– Kläy Bernhard, Sanitär Weiss AG,

Ostermundigen
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Installationsbewilligungen werden auf Anfrage
und bei Erfüllung der beruflichen Qualifikation
vom Gemeinderat erteilt. 

Installation, Unterhalt und Ersatz von
Wasserzählern
Um die Kontrolle über die Wasserzähler und de-
ren Installation zu wahren, dürfen die Zähler nur
im Auftrag der Wasserversorgung durch Alexander
Leu AG eingebaut werden. In jedem Gebäude
wird in der Regel nur ein Wasserzähler auf Ko-
sten der Wasserversorgung eingebaut. Neben-
zähler können für die Messung von Waser einge-
baut werden, das nicht in die Kanalisation einge-
leitet wird. Nebenzähler werden den Wasserbe-
zügerInnen in Rechnung gestellt.

Meldepflicht für die Installation von Nebenzähler
Bürger, welche einen Nebenzähler installieren lassen
wollen, wenden sich an die Gemeindeverwaltung,
Abteilung Bau, Karin Jäggi, Tel. 031 859 43 30

Revision der Wasserzähler
Die Wasserversorgung revidiert bzw. ersetzt die
Wasserzähler periodisch auf ihre Kosten. Die Ar-
beiten (ohne Nebenzähler) werden in der Zeit
von 2007–2011 durch die Firma Alexander Leu AG
ausgeführt. Die Hauseigentümer werden recht-
zeitig schriftlich informiert.

Verunreinigung von Strassen

Wir weisen auf folgende Bestimmung aus dem
kantonalen Strassenbaugesetz hin:

«Wer eine Strasse verunreinigt, hat die Verun-
reinigung ungesäumt zu beseitigen. Andern-
falls kann der Unterhaltspflichtige die Strasse
auf Kosten des Verursachers reinigen lassen.»

Als Verunreinigungen gelten insbesondere
• das Nichtreinigen der Strasse beim Transport

von Aushub- oder Füllmaterial sowie Erdreich;
• Material, das infolge unzureichender Sicherung

vom Transportfahrzeug herunterfällt;
• Verschmutzungen durch landwirtschaftliche

Fahrzeuge.

Pilzkontrolle

Die Herbsttage stehen vor der Türe und das
Sammeln von Pilzen ist wieder aktuell.

Bitte beachten Sie:
• Vom 1. bis und mit 7. jeden Monats ist das

Sammeln von Pilzen verboten (Naturschutzver-
ordnung vom 10.11.1993).

• Pro Tag und Person dürfen maximal zwei Kilo-
gramm Pilze gesammelt werden.

• Das Sammeln von Pilzen in Gruppen ist verbo-
ten. Pilze, die nicht für den Eigengebrauch ver-
wendet werden (Verkauf) benötigen eine Ver-
kaufsbewilligung einer amtlichen Pilzkontroll-
stelle.

• Das Hausieren mit Pilzen ist verboten.
• Das Kontrollieren der Pilze ist gebührenpflichtig

Pilzkontrollstelle

Montag + Donnerstag
Oberburg Stöckeren Schulhaus 18.00–19.00 Uhr

Dienstag
Stadtbauamt Burgdorf 17.15–18.15 Uhr
Oberburg Stöckeren Schulhaus 19.15–20.00 Uhr

Mittwoch, Freitag und Sonntag
Stadtbauamt Burgdorf 18.00–20.00 Uhr

Samstag
Stadtbauamt Burgdorf 17.00–19.00 Uhr

Kilchenmann-Bürki Elisabeth, Pilzkontrollstelle
Lyssachstrasse 96, 3400 Burgdorf
Tel. 034 422 98 20 / Mobile 079 222 56 28

STMZ – die erste CH-Tiermeldestelle

Tiere kennen weder Grenzen noch Bürozeiten.
Darum betreibt die STMZ Schweizerische Tiermel-
dezentrale AG als erste Organisation einen ge-
samtschweizerischen Tiersuch- und Meldedienst.
Rund um die Uhr werden Vermisst- und Finder-
meldungen über Telefon und Internet entgegen-
genommen und direkt in einer nationalen Daten-
bank erfasst. Nach neuem Gesetz (ZGB 720a)
müssen alle gefundenen Tiere gemeldet werden.
Die STMZ erfasst nicht nur Findermeldungen, sie
leitet diese zusätzlich auch an die betreffenden
kantonalen Meldestellen weiter und erfüllt damit
die Meldepflicht des Finders.
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Der 24-Stunden-Service erstreckt sich zudem auf
folgende Dienstleistungen: die STMZ Tier-Notruf-
zentrale vermittelt sofort Adressen von Tierärzten,
Tierkliniken und Tierambulanzen in der nächsten
Nähe der anfragenden Person, mit Distanzanga-
be. Im STMZ Tier-Kompetenzzentrum findet sich
eine umfassende nationale Datenbank von Insti-
tutionen und Firmen, die im Bereich Heimtiere
aktiv sind: Tiertherapeuten, Hunde-Spazierservice,
Tier-Hausbetreuung, Tierpsychologen, Tierheime,
Igelstationen, Hundeschulen usw. Auch diese
Adressen sind mit einer Distanzangabe versehen.

Die STMZ finanziert sich hauptsächlich über Mit-
gliedschaften, Werbeeinnahmen und Spenden.
Alle interessierten natürlichen Personen können
STMZ Mitglied werden und profitieren von ver-
schiedenen Vergünstigungen. Wer sich für Infor-
mationen und Mitgliedschaften der STMZ Schwei-
zerischen Tiermeldezentrale AG interessiert, erhält
über www.stmz.ch oder Telefon 041 632 48 90
(übliche Bürozeiten) Auskunft. Zudem ist die
STMZ über Telefon 0900 357 357 (Fr. 1.95/Minute)
rund um die Uhr erreichbar.

Kennzeichnung

Chip für Hunde bis spätestens Ende 2006 
Ab 2007 müssen alle Hunde in der Schweiz ein-
deutig und fälschungssicher markiert und in ANIS
registriert sein. Damit sollen Abklärungen nach
Beissunfällen, in Seuchenfällen sowie bei entlau-
fenen, verwahrlosten oder ausgesetzten Hunden
erleichtert werden.

Welpen müssen schon ab Anfang 2006 von einem
Tierarzt oder einer Tierärztin mit einem Chip
(Transponder) versehen und in ANIS registriert
werden. Halter und Halterinnen von älteren Hun-
den haben dafür noch ein Jahr Zeit, bis Ende
2006. Wer seinen Hund bereits vor 2006 mar-
kiert hat – mit einem Chip oder einer Tätowie-
rung – braucht nur noch über seinen Tierarzt die
Registrierung in ANIS. Eine Neu-Kennzeichnung
ist nicht nötig.

Kennzeichnung von Hunden und Katzen
auf Reisen
Für Reisen in die Europäische Union (EU) müssen
Hunde, Katzen und Frettchen bereits heute
mittels Mikrochip oder Tätowierung gekennzeich-

net sein. Letztere ist nur noch bis 2011 gültig.
Reisen Hunde oder Katzen in ein Land mit urba-
ner Tollwut, verlangt die Schweiz für die Rück-
reise unter anderem eine Kennzeichnung der
Tiere.

Bundesamt für Veterinärwesen (BVET)

Kehricht

Papier- und Kartonsammlung
Leider mussten wir feststellen, dass vermehrt
Papier und Karton lose in Papiersäcken an den
Strassenrand gestellt wird. Dieses Altpapier und
Karton wird vom Kehrichtwagen nicht mitgenom-
men. D.h. es bleibt liegen. Es ist Sache des Ver-
ursachers das Altpapier bzw. Karton weg zu räu-
men.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Karton und Papier müssen getrennt gebündelt
und deponiert werden.
Schachteln gefaltet und gebündelt bereitstellen.

6 In die Papiersammlung gehören:
Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Schreibpapier

R Nicht In die Papiersammlung gehören:
Karton, beschichtetes Papier, Holzwolle, 
Milchbeutel, Plastikteile, Futter-/ Düngersäcke

6 In die Kartonsammlung gehören:
Reine Kartonabfälle, Wellkarton, Eierkarton,
Früchte- und Gemüsekartons

R Nicht In die Kartonsammlung gehören
Papier, beschichtete Kartonverpackungen, Plastik,
Styropor, Waschmittelboxen, Milchbeutel

➡ Papier und Karton lose in Papiersäcken wird
nicht abgeführt!

Gemeindebehörden
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Anpflanzen und Zurückschneiden

von Bäumen, Grünhecken, Sträucher und land-
wirtschaftlichen Kulturen an öffentlichen Stras-
sen des Staates, der Gemeinde und Privaten

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich
Bepflanzung und Einfriedung an öffentlichen
Strassen folgende Hinweise zu beachten:

• Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu
nahe an Strassen stehen oder in den Strassen-
raum hineinragen, gefährden die Verkehrsteil-
nehmer, aber auch Kinder und Erwachsenen,
die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf
die Strasse treten.

Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefähr-
dung schreibt das Strassenbaugesetz vom
2. Februar 1964 unter anderem vor:

• Hecken, Sträucher und Anpflanzungen müssen
seitlich mindestens 50 cm Abstand vom Fahr-
bahnrand haben. Überhängende Äste dürfen
nicht in den über der Strasse freizuhaltenden
Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; über
Geh- und Radwegen muss eine Höhe von 2.50 m
freigehalten werden.

• Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf
nicht beeinträchtigt werden.

• Bei Einmündungen in Kreuzungen, insbesonde-
re bei Kurven, dürfen höherwachsende Bepflan-
zungen aller Art inkl. Geäste die Verkehrs-
übersicht nicht beeinträchtigen, weshalb ein je

nach örtlichen Verhältnissen ausreichender Sei-
tenbereich freizuhalten ist. 

• Bei gefährlichen Strassenstellen sind Bäume,
Grünhecken, Sträucher, gärtnerische und land-
wirtschafltiche Kulturen (z.B. Mais, Getreide-
arten) in genügend grossem Abstand von der
Fahrbahn anzupflanzen.

• Bäume und grössere Äste, welche dem Wind
und Witterungseinflüssen nicht genügend Wi-
derstand leisten und auf die Fahrbahn zu stür-
zen drohen, sind rechtzeitig zu beseitigen.

• Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune
müssen auf einen Abstand von 2 m von der
Grenze des öffentlichen Verkehrsraumes zu-
rückverlegt werden. 

Die Strassenanstösser werden ersucht, die Äste
und andere Bepflanzungen bis zum 31. Oktober
2006 auf das vorgesehene Lichtmass zurückzu-
schneiden.

Im November wird eine Kontrolle betreffend
den zurückgeschnittenen Sträucher, Bäume
durchgeführt.

Anstösser, welche die Bäume und Sträucher
nicht zurückgeschnitten haben, werden nach
dem Kontrollgang schriftlich aufgefordert dies
zu tun.
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• im Strassengebiet und im Bereich
der öffentlichen Beleuchtung

Sträucher und Hecken
zurückschneiden

Äste entfernen Äste entfernen im 
Bereich der Beleuchtung

Lichtraumprofil

Fahrbahn Gehweg

• bei Kurven, Einmündungen 
und gefährlichen Strassenstellen

Sträucher 
und Hecken 
zurückschneiden

Sichtberme

Fahrbahn

Zurückschneiden von Bäumen, 
Sträuchern und Hecken



Hegeaktion Bermoos

Der Jagd- und Wilschutzverein Amt Burgdorf hat
in zwei Aktionen wertvolle Arbeit zur Erhaltung
des Naturschutzgebiets Bermoos geleistet. Das
erste Mal trafen sich die Jäger im vergangenen
November. Ihre Arbeit bestand darin, den Weg
von überhängenden Ästen freizumachen und das
Holz aufzuschichten, um den Tieren Schutz und
Unterschlupf zu verschaffen. Denn rund um das
Sumpfgebiet leben zahlreiche Vögel, Amphibien
und Kleinlebewesen. Oft begegnet man seltenen
Tierarten wie zum Beispiel dem Berg- oder Teich-
molch, den Grasfröschen oder Erdkröten. Im Früh-
ling trafen sich die Vereinsmitglieder erneut, um
Holzschnitzel auf dem Rundweg zu verteilen. So
können die Fussgänger die schöne Landschaft
wieder im Trockenen geniessen, ohne dass das
angrenzende Kulturland beeinträchtigt wird.

Die Mitglieder des Jagd- und Wildschutzvereins
haben die freiwillige Arbeit mit grossem Einsatz
und viel Enthusiasmus ausgeführt. Der Gemein-
derat dankt allen Beteiligten für das Engagement
und die hervorragende Arbeit herzlich!
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17. August 2006:

Jungbürger feiern, junge Bürger feiern
– die Jungbürgerfeier!

«Sehr geehrter Herr Meyer, besten Dank für Ihre
Anmeldung für die Jungbürgerfeier.»
So steht es im Brief, den ich am 14. August 2006
bekomme, und als es am Donnerstag um 18.55
Uhr Richtung Gemeindehaus geht, freue ich
mich, alle «Jungbürger» in meinem Jahrgang wie-
der einmal zu sehen und zu erfahren, was sie so
treiben.

Als ich das Schulhaus sehe, werden alte Erinne-
rungen wach, wie wir früher immer dort zur
Schule gingen und manchmal mehr, manchmal
weniger Spass hatten.

Um 19.00 Uhr treffe ich ein und viele sind schon
da. Sogar unser einziger «Gymeler» ist pünktlich.
;o)
15 von 19 «jungen Erwachsenen» (puh, daran
muss ich mich noch gewöhnen...) sind anwesend,
als Elisabeth Allemann Theilkäs (Oberaargauerin?
Ich mag diese Sprache – es ist die Sprache mei-
ner Unihockey-Kollegen...) mit der Begrüssung
beginnt. Dominique Aebi, unser (werdender) Fuss-

ballstar ist fussballbedingt noch nicht da, wird
aber später am Abend zu uns stossen. Drei
Personen sind abwesend.

Frau Allemann Theilkäs stellt uns kurz die Ge-
meinde vor. Sie erwähnt die vielen Vereine, die
es in Bäriswil gibt sowie die Feuerwehr und
macht uns darauf aufmerksam, dass wir nun, da
viele volljährig sind, mehr Verantwortung tragen
und uns fürs Dorf einsetzen sollen. Ausserdem
ermuntert sie uns, politisch aktiv zu werden, was
heissen will, dass wir künftig abstimmen und die
Gemeindeversammlungen besuchen sollen.

Nach der kurzen Rede stellt uns Herr Sutter die
Gemeindeverwaltung und ihre vielseitigen Auf-
gaben vor. Er bietet uns an, dass wir mit (fast)
allen Problemen auf die Gemeindeverwaltung
kommen können, und sie uns weiterhelfen (ob
sie mir auch die nächsten Ferien finanzieren,
steht wohl in den Sternen...).

Als er geschlossen hat, verteilt uns Frau Alle-
mann Theilkäs die Bürgerbriefe. In meinem blau-
en Mäppli befindet sich der angesprochene Bür-
gerbrief, eine Verfassung des Kantons Bern, eine
Bundesverfassung und ein Gutschein von Ex-
Libris.

Gemeindebehörden



Mario und ich haben die gleiche Erinnerung we-
gen des Mäpplis. So haben wir in unserer Bäris-
wiler Schulzeit einmal ein solches mit einem
Stickmuster verziert. Wir lachen, als wir feststell-
ten, dass wir beide dieses vor kurzem, unab-
hängig voneinander, wieder gefunden haben.

Als wir, das heisst: Karin Gasser, Ivana Hess,
Angela Liechti, Stefania Peña, Tamara Rognon,
Jeannine Witschi, Marco Baio, Yairo Gomezjurado,
Gustav Hänzi, Rafael Kindler, Stephan Koch,
Christof Leuenberger, Mario Portner, Daniel
Schweizer, und meine Wenigkeit nach dem Foto-
termin (sind die Mädchen hübsch geworden...)
vor dem Gemeindehaus in die Röhrehütte gehen,
erwarten uns schon die restlichen Leute von der
Gemeindeverwaltung, die sich sogleich vorstel-
len.

Fritz Meyer, der Gemeindepräsident (ein mir nicht
ganz unbekannter Mann...), hält noch eine kurze
Rede über unsere Rechte und Pflichten als
«junge Erwachsene».

Anschliessend stellt sich jeder Jungbürger mit ein
paar Sätzen vor, und ich zumindest erfahre Dinge,
die ich über einzelne Personen noch nicht wusste.

Nun beginnt das Belegen der tipptopp vorberei-
teten Pizzateige. Die Auswahl ist sehr gross und
an dieser Stelle nochmals danke für die super
Organisation!

Jetzt geht es los mit gemütlich «Brichte», Essen
und Trinken. Meine Pizza ist sehr fein (mmhm,
hab ich gut gekocht...). Der Abend wird, wie auf
der Einladung versprochen, wirklich sehr gemüt-
lich, und schliesslich trifft auch noch Dominique
ein, der gerade aus Bulgarien kommt. Als er mit
seiner Pizza und wir mit dem Dessert fertig wer-
den, gehen die Ersten nach Hause. Wir unterhal-
ten uns noch ein bisschen über alte Zeiten, das
Erwachsenwerden, Sport usw. bis auch ich mich
schliesslich auf den Weg nach Hause mache.

So, dies ist der Bericht, der zu schreiben mir gar
nicht so leicht gefallen ist. Mein Sugus-Papierli-
Haufen hat auf jeden Fall unschöne Ausmasse
angenommen... Und übrigens: Wehr Schreibfeh-
ler findet, darf sie sogar behalten! ;-)

Matthias Meyer
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Werbung

nen uns in Ihren Plänen aus.
Wohneigentum. Besser beraten mit der Winterthur.

sicherungen 
unkt Schönbühl, Ronald Bärtschi
10, 3322 Urtenen-Schönbühl
9 40 00 Fax 031 859 73 15

Ehemals Freiburghaus & Foresta AG, Moosseedorf 1979–2003

– Renovationen
– Leitungsbau
– Vorplätze
– Gartenarbeiten
– Sanierungen
– Anbauten
– Maurerarbeiten
– Betonarbeiten

Ich empfehle mich für die Beratung
und Ausführung aller Baumeisterarbeiten

im und ums Haus

Wir kennen uns
in Ihren Plänen aus
Sicherheit von Wohneigentum.
Besser beraten mit der Winterthur.

Winterthur Versicherungen
Verkaufsstützpunkt Schönbühl, Ronald Bärtschi
Zentrumsplatz 10, 3322 Urtenen-Schönbühl
Telefon 031 859 40 00, Fax 031 859 73 15
ronald.baertschi@winterthur.ch
www.schoenbuehl.winteam.ch

Wir sind für Sie da.

Der Kaminfeger – Ihr Heizungsprofi
Eschenweg 5, 3053 Münchenbuchsee
Tel. 031 869 42 55, Fax 031 869 42 66

E-Mail: info@buchsifeger.ch
www.buchsifeger.ch

Stefan Walther
Hubelweg 22
3323 Bäriswil
☎ 031 859 00 22

Malergeschäft Walther
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Jubiläum
Martin Lehmann,
Hauswart im Schulhaus
Bäriswil, konnte am
1. August 2006 sein 15-
jähriges Dienstjubiläum
feiern. Der Gemeinde-
rat dankt dem Jubilar
für seinen Einsatz und
wünscht ihm weiterhin
viel Freude und Erfül-
lung in seinen Tätig-
keiten.

Herzlichen Glückwunsch
An der Schweizermeisterschaft der Gespann-
fahrer vom 3. bis 6. August 2006 in Puidoux VD,
hat Werner Ulrich den 11. Meister-Titel im
Vierspänner gewonnen.

Lehrabschlussprüfung öffentliche Verwaltung
Luca Colasessano, Lernender Kaufmann der Ge-
meindeverwaltung Bäriswil, hat die Lehrabschluss-
prüfungen erfolgreich abgeschlossen. Zum guten
Prüfungsergebnis gratulieren wir Luca Colasessano
herzlich und wünschen ihm in der beruflichen
wie privaten Laufbahn Befriedigung und alles
Gute.

Liebe Bäriswilerinnen
Liebe Bäriswiler
Das bin ich… die neue
Lehrtochter auf der Ge-
meindeverwaltung. Ich
werde mich bemühen
stets freundlich zu sein
und kein Durcheinan-
der auf der Gemeinde
zu machen! Ich heisse
Fabienne Stettler und
wohne in Zollikofen.
Bin leidenschaftliche
Synchronschwimmerin, höre gerne Filmmusik
und lese am liebsten Kriminalromane.

Ich freue mich, Sie kenne zu lernen!!

Bis zur nächsten Ausgabe des Bäriswilers (No-
vember 2006) können folgende Jubilare ihren
Geburtstag feiern:

88. Geburtstag

9. Oktober
Galli Hans, Kirchweg 15

83. Geburtstag

am 8. Oktober
Marti-Krenger Johanna, Hinterer Hubel 3

am 29. Oktober
Gerber Hedwig, Juraweg 2

Der ärztliche Notfalldienst ist unter folgender
Telefonnummer erreichbar:

0900 33 00 11 (Fr. 2.00 / Min.)

Achtung:
Die Nummer ist nicht anwählbar mit Prepaid-
Mobiltelefonen (z.B. Natel Easy).
Ebenso ist sie nicht anwählbar, falls Sie ihren
Festtelefonanschluss für abgehende 090X-Anrufe
gesperrt haben.

Ärztlicher Notfalldienst

GeburtstageGratulationen

Gemeindebehörden



Ab September 2006 zwei Pass-Modelle

Pass 03 weiter aktuell: Jetzt noch bis
spätestens Mitte September bestellen!
Das Pilotprojekt zur Ausstellung von Schweizer
Pässen mit elektronisch gespeicherten biometri-
schen Daten kann wie geplant starten.
Ab dem 4. September 2006 wird neben dem wei-
terhin aktuellen Pass 03 für 120 Franken (plus
Porto) auch der elektronisch lesbare Pass 06 für
250 Franken (plus Porto) ausgestellt – in kleiner
Zahl, weil ihn die wenigsten Schweizerinnen und
Schweizer benötigen.

Warum wird der Pass 06 eingeführt?
Die USA haben die Bedingungen für eine visums-
freie Einreise gesetzlich verschärft. Pässe, die nach
dem 26.10.2006 ausgestellt werden, müssen über
ein elektronisch gespeichertes Gesichtsbild ver-
fügen, damit deren Inhaberinnen und Inhaber im
Rahmen des Visa Waiver Program (VWP) ohne
Visum in die USA einreisen können.

Pässe 03, die vor diesem Datum ausgestellt wur-
den, berechtigen nach heutiger Rechtslage wei-
terhin zur visumsfreien Ein- und Durchreise.

Wer braucht einen Pass 06?
Den Pass 06 benötigen nur jene Personen, die
nach dem 26. Oktober 2006 ohne Visum in oder
durch die USA reisen wollen und noch keinen
Pass 03 besitzen, der vor diesem Datum ausge-
stellt wurde. Es wird daher allen, die noch kei-
nen Pass 03 haben, empfohlen diesen unver-
züglich zu bestellen.

Ausstellung des biometrischen Passes:

1. Beantragen Sie den Pass bei Ihrer Wohnsitz-
gemeinde. Hier bezahlen Sie den ersten Teil
der Gebühr (Fr. 200.– + Fr. 5.– Porto). Dabei ist
wie bisher ein Ausweis und ein qualitativ
gutes Passfoto mitzubringen.

2. Gehen Sie frühestens fünf, spätestens 30 Ar-
beitstage nach Einreichung des Antrages in
ein Biometrie-Erfassungszentrum (Bern, Kram-
gasse 20, 3011 Bern, Tel. 031 633 50 57,
www.pom.be.ch/mip, Achtung Terminvereinba-

rung zwingend notwendig!). Dort bezahlen Sie
den Rest der Gebühr (Fr. 50.–).

3. Nach max. 30 Arbeitstagen wird Ihnen der bio-
metrische Pass zugestellt.

Detaillierte Informationen erhalten Sie:
– unter www.schweizerpass.ch, hier sind alle

wichtigen Informationen rund um den Pass
gebündelt

– oder unter der Telefon-Nr. 0800 820 008, es
handelt sich dabei um eine Gratis-Hotline (Mo
bis Fr. 09.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr)

Einwohnerkontrolle
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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Montag 08.00 – 12.00 / 14.00 – 18.30 Uhr

Dienstag–
Donnerstag 08.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00 Uhr

Freitag 08.00 – 12.00 Uhr
Nachmittag geschlossen



Es wurden folgende Baubewilligungen erteilt:

– Alfaro AG, Gümligen, 5 Einfamilienhäuser mit
unterirdischem Carport Dorfstrasse/Büünde

– Baumgartner Niklaus, Hubelweg 15,
Anbau Unterstand für Lager und Parkplatz

– Alder Markus, Hubelweg 1 A,
Überdeckung Gartensitzplatz

Bauverwaltung per Internet
Informieren Sie sich auf unserer Homepage
www.baeriswil.ch Rubrik «Wir für Sie» Kapitel Bau-
wesen. Baugesuchsformulare können via Internet
unter der Adresse www.be.ch/bauen herunterge-
laden werden. Dies erleichtert Ihnen den Bezug
der Baugesuchsformulare. Alle Baugesuchsformu-
lare können selbstverständlich auch bei der Ge-
meindeverwaltung bezogen werden.

Gebäude gut wärmedämmen zahlt sich
aus – jetzt erst recht

Unter dem Motto «Gebäude erneuern – für einen
wirksamen Klimaschutz!» hat die Stiftung Klima-
rappen auf 1. Juni das Gebäudeprogramm lan-
ciert. Das Programm soll planmässig vom 2006
bis 2009 laufen. HauseigentümerInnen profitieren
in dieser Zeit von finanziellen Anreizen bei Sa-
nierungen.

Viel zu viel Energie entweicht heute noch über
undichte Fenster, schlecht isolierte Aussenwän-
de, Dach und Kellerdecken. Wegen steigender
Energiepreise bemerken dies immer mehr Haus-
besitzer. Jetzt kommt für sie die Chance etwas
dagegen zu tun – unterstützt von einem Beitrag
aus dem Gebäudeprogramm der Stiftung Klima-
rappen.

Alle können ein Gesuch um einen Beitrag einge-
ben, Private und öffentliche Hand. Wie das För-
dermodell funktioniert ist auf der Website
www.gebaeudeprogramm.ch beschrieben. Dort
können Sie die Daten zu Ihrem Projekt eingeben
und erfahren, ob Ihr Vorhaben beitragsberechtigt
ist und wie hoch der Beitrag aus dem Gebäude-

programm für Ihr Projekt ist. Die nötigen Bei-
lagen senden Sie dann per Post an das zustän-
dige Bearbeitungszentrum (Adresse im Internet). 

Der Anreiz ist gegeben, denn ein Beitrag aus
dem Gebäudeprogramm deckt in der Regel die
Differenz zwischen den Kosten des energietech-
nisch optimierten Projekts und den Kosten der
konventionellen Alternative. Und da eingesparte
Energie die günstigste ist, werden die künftig tie-
feren Betriebskosten Ihren Geldbeutel entlasten.
Übrigens: Für Gesamt-Erneuerungen und für Er-
neuerungen im Minergie-Standard ist zusätzlich
je ein Bonus vorgesehen.

Link für das Gebäudeprogramm der Stiftung
Klimarappen:
www.gebaudeprogramm.ch

Weitere finanzielle Anreize
Bereits seit einigen Jahren gibt es für Investitio-
nen in energieeffizientere Bauweise und in Instal-
lationen, die erneuerbare Energien nutzen, Mög-
lichkeiten für finanzielle Unterstützung:

– Förderbeiträge des Kantons Bern: Der Kanton
Bern fördert Qualitätsstandards wie Minergie
und Minergie-P, sowie die Erneuerbaren Holz-
und Sonnenenergie.

– Steuervergünstigungen: Wertvermehrende Aus-
gaben fürs Energiesparen (Fenster, Dämmung,
Solaranlagen) können vom Einkommen abge-
zogen werden

– Öko-Kredite: Immer mehr Banken setzen auf
Qualität und auf Investitionen in die Zukunft
und gewähren spezielle Öko-Kredite, welche
zu einem halben Zinsprozent oder mehr tiefer
zu haben sind.

Detaillierte Informationen erhalten Sie auf der
Energieberatung Region Bern
Beatrix May + Christian Zeyer
Telefon 031 357 53 50
Mail energieberatung@ibe.ch

Baukommission
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Mutterschaftsentschädigung 

Seit dem 1. Juli 2005 gibt es Mutterschaftsent-
schädigung. Arbeitgeber und erwerbstätige wer-
dende Mütter müssen dazu Folgendes beachten: 

Welche Mütter haben Anspruch?
Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung haben
Frauen, die bei Geburt des Kindes entweder:
– Arbeitnehmerinnen, die in einem Arbeits-

verhältnis stehen oder
– Selbständigerwerbende sind oder
– arbeitslos sind und entweder bereits ein

Taggeld der Arbeitslosenversicherung (ALV)
beziehen oder die Anspruchsvoraussetzungen
für ALV-Taggelder erfüllen oder

– in einem gültigen Arbeitsverhältnis stehen, aber
keine Lohnfortzahlung oder Taggeldleistung
erhalten, weil z.B. der Anspruch bereits aus-
geschöpft ist.

Anspruchsvoraussetzung
Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung be-
steht, wenn die Mutter:
– während neun Monaten unmittelbar vor der

Geburt des Kinds im Sinn der AHV-Gesetz-
gebung obligatorisch versichert war

– und in dieser Zeit mindestens fünf Monate
lang eine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat.

In der EU und EFTA zurückgelegte Versicherungs-
und Beschäftigungszeiten werden berücksichtigt.

Anspruchsdauer
Der Anspruch beginnt am Tag der Niederkunft
und endet spätestens nach 14 Wochen bzw. 98
Tagen. Wenn die Mutter die Erwerbstätigkeit
während dieser Zeit ganz oder teilweise wieder
aufnimmt, endet der Anspruch vorzeitig. Bei län-
gerem Spitalaufenthalt des Kindes kann die Mut-
ter beantragen, dass der Anspruch auf Ent-
schädigung erst mit der Heimkehr des Kindes
beginnt.

Wo, wie und von wem kann der Anspruch
geltend gemacht werden?
Für die Festsetzung und Auszahlung der Mutter-
schaftsentschädigung ist die Ausgleichskasse zu-

ständig, welche die AHV-Beiträge auf dem Ein-
kommen der Mutter bezieht. 

Somit ist für eine unselbständigerwerbende Mutter
die Ausgleichskasse zuständig, welcher der letz-
te Arbeitgeber angeschlossen ist, für eine selbst-
ändigerwerbende Mutter die Ausgleichskasse,
bei der sie ihre Beiträge zu bezahlen hat.

Für arbeitslose Mütter ist stets die Ausgleichs-
kasse zuständig, welcher der letzte Arbeitgeber
angeschlossen ist. Dies auch dann, wenn die
Firma des letzten Arbeitgebers, z.B. nach einem
Konkurs, unterging.

Der Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung
kann bis 5 Jahre nach der Geburt des Kindes gel-
tend gemacht werden. 

Wie hoch ist die Mutterschaftsentschädigung?
Die Mutterschaftsentschädigung wird als Taggeld
ausgerichtet und beträgt 80% des vor der Nieder-
kunft erzielten durchschnittlichen Erwerbsein-
kommens, höchstens aber 172 Franken pro Tag.

Wem wird der Anspruch ausbezahlt?
Wenn der Arbeitgeber der Mutter für die volle
Anspruchsdauer Lohnfortzahlungen leistet, zahlt
die Ausgleichskasse die Mutterschaftsentschädi-
gung dem Arbeitgeber aus.

In allen übrigen Fällen zahlt die Ausgleichskasse
die Mutterschaftsentschädigung direkt an die
Mutter oder die auszahlungsberechtigte Person
aus. Beispiel: Die Mutter kann verlangen, dass
die Entschädigung ihren unterhalts- oder unter-
stützungsberechtigten Angehörigen ausbezahlt
wird.

Weitere Informationen
Unter www.akbern.ch oder bei den AHV-Zweig-
stellen, die kostenlos Formulare und Merkblätter
abgeben. Diese Informationen sind summarisch;
im Einzelfall gelten Gesetzgebung und Rechts-
prechung.

AHV-Zweigstelle
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Beitragspflicht für Nichterwerbstätige
und Selbständigerwerbende 

Nichterwerbstätige
In der Alters- und Hinterlassenenversicherung
(AHV), Invalidenversicherung (IV) und Erwerbser-
satzordnung (EO) gelten als Nichterwerbstätige
Personen, die kein oder nur ein geringes Ein-
kommen erzielen, namentlich:

– vorzeitig Pensionierte
– IV-Rentenbezüger/innen
– Studierende
– «Weltenbummler»
– ausgesteuerte Arbeitslose
– Geschiedene
– Verwitwete
– Ehegatten von Pensionierten.

Unter gewissen Voraussetzungen gelten auch
Personen als Nichterwerbstätige, die nicht voll
und auf Dauer erwerbstätig sind.
Nichterwerbstätige entrichten Beiträge an die
AHV/IV/EO ab dem 1. Januar nach Vollendung des
20. Altersjahrs bis zum Erreichen des ordent-
lichen AHV-Alters (Frauen 64, Männer 65). Wer
noch nicht als Nichterwerbstätige(r) erfasst ist,
hat sich bei der AHV-Zweigstelle des Wohnorts zu
melden (Art. 64 Abs. 4 AHVG). Dort sind Anmel-
deformulare und das Merkblatt 2.03 über die
Beitragspflicht von Nichterwerbstätigen erhältlich.
Beides kann auch im Internet unter www.akbern.ch
(Rubriken «Formulare» und «Merkblätter») abge-
rufen werden. 

Selbständigerwerbende
In der AHV/IV/EO gelten Frauen und Männer als
selbständigerwerbend, wenn sie

– unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung
arbeiten, indem sie z.B. nach Aussen mit eige-
nem Firmennamen auftreten, und

– in unabhängiger Stellung und auf ihr eigenes
wirtschaftliches Risiko tätig sind, indem, sie
z.B. Investitionen tätigen, Personal beschäfti-
gen, ihre Betriebsorganisation frei wählen und
für mehrere Auftraggeber tätig sind.

Ob eine versicherte Person im Sinn der AHV selb-
ständigerwerbend ist, beurteilt die Ausgleichs-
kasse im Einzelfall für jedes Entgelt separat. Es
ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass die glei-
che Person für eine andere Tätigkeit als unselb-

ständig beurteilt wird. Massgebend für die Beur-
teilung der Ausgleichskasse sind die effektiven
wirtschaftlichen Gegebenheiten, nicht die vertrag-
lichen Verhältnisse. 
Selbständigerwerbende entrichten Beiträge an die
Alters- und Hinterlassenversicherung (AHV), an
die Invalidenversicherung (IV) und an die Er-
werbsersatzordnung (EO) ab dem 1. Januar nach
Vollendung des 17. Altersjahrs. Sie sind dagegen
nicht versichert gegen Arbeitslosigkeit und Un-
fall. Zudem fallen sie nicht unter das Obligato-
rium der beruflichen Vorsorge (BVG).
Anmeldeformulare und das Merkblatt 2.02 über
Selbständigerwerbende können im Internet unter
www.akbern.ch (Rubriken «Formulare» und
«Merkblätter») abgerufen werden und sind bei
den AHV-Zweigstellen erhältlich.

Kostenloser Auszug aus Ihrem
AHV-Konto

Wichtig für Ihre Rente: Individuelles Konto
(IK) und Versicherungsausweis
Ihre spätere AHV/IV-Rente ist primär von den Bei-
tragszahlungen und der Beitragsdauer abhängig
ist. Entscheidend ist, ob die Beiträge gemäss
Lohnausweis vom Arbeitgebenden auch abge-
rechnet wurden. Die Ausgleichskassen führen für
die versicherten Personen ein individuelles Konto
laufend nach. Darin sind die für die Rentenfest-
setzung massgebenden Angaben eingetragen, vor
allem Höhe und Erwerbsperiode von Einkünften.
Auf Ihrem AHV/IV-Versicherungsausweis (graue
Karte) sehen Sie, welche Ausgleichskasse für Sie
ein individuelles Konto führt. Die Adressen aller
Ausgleichskassen finden Sie auf den letzten
Seiten jedes Telefonbuchs oder im Internet unter
www.ahv.ch.

Ein Kontoauszug zeigt Beitragslücken
Sie können selbst mit wenig Aufwand prüfen, ob
alle Ihre AHV/IV/EO-Beiträge korrekt und lücken-
los abgerechnet wurden: Schicken Sie ein E-Mail
an ik@akbern.ch und verlangen Sie einen
kostenlosen Auszug aus allen Ihren individuellen
Konten. Anzugeben sind in jedem Fall AHV-Num-
mer, Name, Vorname, Geburtsdatum und Zustell-
adresse (kein Postfach). Oder Sie bestellen den
Auszug im Internet unter www.akbern.ch. Unsere
Homepage führt Sie in der Rubrik «Informatio-

Gemeindebehörden



nen» via «Versicherungsausweise und individuel-
le Konti» zu «Kostenlosem Auszug aus Ihrem
AHV-Konto», wo ein elektronischer «Antrag für
einen Kontoauszug» geöffnet werden kann. 

Sie können aber auch bei der AHV-Zweigstelle
Ihres Wohnorts ein Merkblatt mit Bestelltalon
verlangen. Schicken Sie den Talon an eine der
auf Ihrem Versicherungsausweis eingetragenen
Ausgleichskassen oder an die Ausgleichskasse
des Kantons Bern. Im Normalfall ist Ihre Anfrage
in spätestens zwei Wochen schriftlich beantwor-
tet.

Die Inanspruchnahme dieser Gratisdienstleistung
empfiehlt sich alle vier Jahre.

Wer muss besonders auf Beitragslücken achten?
Wer viele und kurze Arbeitseinsätze bei verschie-
denen Arbeitgebenden leistet, muss besonders
auf eine lückenlose Beitragsabrechnung achten.
Behalten Sie darum Ihre Lohnausweise bis zur
Kontrolle des Auszugs aus Ihrem individuellen
Konto, denn nicht abgerechnete Beiträge können
von der Ausgleichskasse innert fünf Jahren noch
nachgefordert werden. Wer als selbständigerwer-
bende oder nichterwerbstätige Person noch von
keiner Ausgleichskasse betreut wird, muss sich
selbst bei der kantonalen Ausgleichskasse im
Wohnsitzkanton melden.

Für die Beitragsabrechnung und -Entrichtung bei
kurzen Arbeitseinsätzen und Kleinverdiensten
bieten wir unter www.topcombi.ch ein verein-
fachtes Verfahren an.

Ihre Rente hängt auch von Ihren zukünftigen
Beiträgen ab
IIm Gegensatz zu einer Lebensversicherung sind
Ihre künftigen Beitragsleistungen heute unbe-
kannt, vor allem weil sie einkommensabhängig
sind. Deshalb kann eine künftige Altersrente erst
kurz vor der Pensionierung einigermassen zuver-
lässig ermittelt werden. Klar ist aber: Beitrags-
lücken in Form fehlender Beitragsjahre bzw. nicht
abgerechneter Einkünfte führen später zu lebens-
langer Rentenkürzung. Geben Sie dem/der Arbeit-
gebenden bei Arbeitsantritt Ihren Versicherungs-
ausweis ab und kontrollieren Sie spätestens beim
Austritt, ob die zuständige Ausgleichskasse ein-
getragen ist.

Was ist zu tun ..... ?

• bei Verlust des Versicherungsausweises: Wen-
den Sie sich an Ihren Arbeitgebenden, die Aus-
gleichskasse, die Ihre Beiträge bezieht oder an
die nächste AHV-Zweigstelle. Für einen neuen
Versicherungsausweis müssen Sie ein amtli-
ches Dokument vorweisen (z.B. Identitätskarte,
Pass, Ausländerausweis).

• wenn die Personalien auf dem Versicherungs-
ausweis nicht mehr stimmen: Bei einer Namens-
änderung gehen Sie gleich vor, wie beim Ver-
lust des Versicherungsausweises; wir benöti-
gen zusätzlich Ihren alten Versicherungsaus-
weis.

• wenn Sie eine Beitragslücke feststellen: Setzen
Sie sich mit der Ausgleichskasse in Verbindung,
die für den Beitragsbezug zuständig war, als
die Beitragslücke entstand, oder mit derjeni-
gen, welche heute Ihre Beiträge bezieht. Lie-
fern Sie Belege (z.B. Lohnausweise und -ab-
rechnungen), welche Ihre Lohnansprüche zu-
mindest glaubhaft machen.

• bei Scheidung: Verlangen Sie bei einer auf
Ihrem Versicherungsausweis eingetragenen Aus-
gleichskasse die Einkommensteilung (Splitting).
Diese ist auf amtlichem Formular (erhältlich
bei jeder Ausgleichskasse oder der AHV-Zweig-
stelle) zu beantragen. Die Rechtskraft der
Scheidung müssen Sie belegen.

• bei Schwarzarbeit oder vermuteter Schwarzar-
beit: Informieren Sie sich im Internet unter
www.vol.be.ch/beco. Im Übrigen gehen Sie
gleich vor, wie wenn Sie eine Beitragslücke
festgestellt haben.

• bei geplanter oder bevorstehender vorzeitiger
Pensionierung: Analysieren Sie Ihre gesamte
Einkommens- und Vermögenssituation. Prüfen
Sie die Frage eines Rentenvorbezugs (vgl. Merk-
blatt 3.04, im Internet unter www.ahv.ch). Ver-
langen Sie bei der Ausgleichskasse, welche
Ihre Beiträge bezieht, auf amtlichem Formular
eine Rentenvorausberechnung.
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Versicherungspflicht im Unfallversiche-
rungsobligatorium (UVG) und in der
beruflichen Vorsorge (BVG, 2. Säule)

1. Obligatorische Unfallversicherung (UVG)  

Erfüllung der UVG-Versicherungspflicht durch die
Arbeitgebenden
Alle Arbeitgebenden müssen ihre Arbeitnehmen-
den gegen Unfälle versichern. Grundsätzlich um-
fasst dieses Versicherungsobligatorium sowohl
Berufs-, Nichtberufsunfälle und Berufskrankhei-
ten. Wir nehmen Meldungen entgegen, falls die-
ser Versicherungspflicht nicht nachgekommen
wird.

Arbeitgebende, deren Betrieb nicht von Gesetzes
wegen bei der SUVA versichert ist, müssen ihr
Personal bei einer anerkannten Privatversiche-
rung oder Krankenkasse gegen Unfall versichern.
Versicherungspflichtig ist ein Lohn bis 106’800
Franken im Jahr. Weitere Auskünfte erhalten Sie
direkt bei den Unfallversicherern.

Informationspflicht der Arbeitgebenden und der
Arbeitslosenversicherung
Arbeitgebende müssen Mitarbeitende, die aus
dem Arbeitsverhältnis oder der obligatorischen
Unfallversicherung für Nichtberufsunfälle ausschei-
den, schriftlich darauf hinweisen, dass sie ihre
Unfalldeckung wieder in die Krankenversicherung
aufnehmen. Ebenso muss die Arbeitslosenver-
sicherung Personen, die keine Leistungen mehr
erhalten und kein neues Arbeitsverhältnis einge-
hen, schriftlich darauf hinweisen, dass sie ihre
Unfalldeckung selbst wieder in die Krankenver-
sicherung aufzunehmen haben. Im übrigen ist
die Erfüllung des Krankenversicherungsobligato-
riums Sache jeder Einzelperson.  

Auskünfte und Informationen zum UVG
www.akbern.ch oder bei den AHV-Zweigstellen,
die kostenlos Formulare und Merkblätter abgeben. 

2. Berufliche Vorsorge (BVG, 2. Säule)  

Arbeitnehmende ab vollendetem 17. Altersjahr
mit einem Jahreslohn von über 19’350 Franken
beziehen, unterstehen der obligatorischen Versi-
cherung gemäss Bundesgesetz über die berufliche
Alters- Hinterlassen- und Invalidenvorsorge (BVG).
Ist ein Arbeitnehmender bei einem Arbeitgeben-
den nur unterjährig beschäftigt, so gilt als Jahres-

lohn der Lohn, den er/sie bei ganzjähriger Beschäf-
tigung erzielen würde. Die Versicherungspflicht
beginnt bei Aufnahme des Arbeitsverhältnisses.
Zu versichern sind ab dem 1. Januar nach voll-
endetem 17. Altersjahr die Risiken Invalidität und
Tod; ab vollendetem 24. Altersjahr ist auch die
Altersvorsorge aufzubauen.

Wer obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmen-
de beschäftigt, muss eine ins Register für die
berufliche Vorsorge einzutragende Vorsorgeein-
richtung errichten oder sich einer bereits aner-
kannten Einrichtung anschliessen. Nur grössere
Unternehmen gründen zur Durchführung der
beruflichen Vorsorge eigene Einrichtungen, klei-
nere Firmen schliessen sich in der Regel an
Sammel- oder Gemeinschaftsstiftungen an.

Arbeitgebende und Arbeitnehmende finanzieren
die berufliche Vorsorge gemeinsam über Lohn-
prozente, wobei der Arbeitgebende mindestens
die Hälfte des Gesamtbeitrags leisten muss.

Auskünfte  

Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht
des Kantons Bern (ASVS)
Forelstrasse 1, 3072 Ostermundigen
Tel. 0844 80 08 84
BVG-Aufsichtsbehörde im Kanton Bern.  

Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Zweigstelle Deutschschweiz
Postfach 2855, 8022 Zürich 
Internetseite www.aeis.ch

Ausgleichskasse des Kantons Bern (AKB)
www.akbern.ch
Die AHV-Zweigstellen geben kostenlos das Merk-
blatt über die Anschlusspflicht an eine BVG-Vor-
sorgeeinrichtung ab.

Diese Information vermittelt nur eine allgemeine
Übersicht.

Ausgleichskasse des Kantons Bern
AHV-Zweigstelle Moosseedorf-Bäriswi
Tel.031 850 13 12

Gemeindebehörden
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Rock in Bäriswil

Zur grossen Freude der Kulturkommission, konn-
te diese relativ kurzfristig die Bäriswiler Rockband
Richtaste für einen Auftritt in Bäriswil gewinnen. 

Man war sich wohl bewusst, dass es schwierig
sein würde, während der WM ein grosses
Publikum anzuziehen. Um dennoch möglichst
viele ZuschauerInnen bzw. ZuhörerInnen für den
Konzertabend zu begeistern, legte man das
Datum auf einen spielfreien WM-Abend, nämlich
den 29. Juni 2006. Der Zufall wollte es, dass das
Bäriswiler Schulabschlussfest ebenfalls  für die-
sen Donnerstagabend geplant war. 

Anfängliche Bedenken ob der Unterschiedlichkeit
der beiden Anlässe wurden rasch beiseite
geräumt, und man einigte sich darauf, dass das

Konzert von Richtaste direkt im Anschluss an das
Schulfest stattfinden soll. 

Etwas verspätet, gegen 20.30 Uhr ging es los:
Mittels einem Kurzinterview mit dem Sänger und
Gitarrist von Richtaste, Steffu Fankhauser, stellte
die Präsidentin der Kulturkommission, Karin
Balmer, die Band dem Publikum vor. Dann rok-
kten die vier jungen Männer auch schon los. Die
Audienz zeigte sich rasch begeistert, sicher auch
angesteckt von einigen treuen Richtaste-Fans,
die ihrer Freude ausgelassen tanzend und sin-
gend Ausdruck gaben. Viel zu schnell verging
dann auch die Zeit und nach einigen Zugaben
musste die Band wohl oder übel um 22 Uhr die
Instrumente still legen. 

Kulturkommission

Gemeindebehörden



Bekämpfung von Wespen durch die
Feuerwehr

Die Bekämpfung von Wespen durch die Feuerwehr
Bäriswil erfolgt einmal pro Jahr und pro Haushalt
kostenlos. Bei wiederholten Einsätzen erhebt die
Gemeinde gestützt auf das Feuerwehrreglement
Art. 20, Bst a und das Feuerschutz- und Feuer-
wehrgesetz FFG Art. 14, Absatz 2. die Inanspruch-
nahme der Feuerwehr mit Gebühren.

Feuerwehr
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Öffentliche Sicherheit

Service und Verkauf von Haushaltgeräten
AEG · Bauknecht · Electrolux · Miele · Schulthess
Teleinformation und EDV-Cabling
Planung · Beratung · Installtation
Schalttafelbau
24-Stunden-Service

3324 Hindelbank · Dorfstrasse 30 · Postfach 10
Telefon 034 411 70 00 · Fax 034 411 70 09
info@spielmann-elektro.ch · www.spielmann-elektro.ch 

Steamer

Electrolux

ab Fr. 1500.–

Rufen Sie uns an!
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Das sind die neusten ABC-Schützen
von Bäriswil!

Am Schulschlussfest werden die zukünftigen Schü-
lerinnen und Schüler in die Schule aufgenommen.
Sie erwarten dabei gespannt ihre Schultüte mit
Schulmaterial, Stundenplan und Süssigkeiten.

Am 14. August 2006 also am 1. Schultag, er-
schien im «Bund» ein grosser Artikel über unse-
re «Schultüten-Empfänger».

Wir wünschen den 7 Kindern viel Glück für den
neuen Lebensabschnitt!

Ursula Egger

Schule Bäriswil

Schulen



Schulen
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Werbung
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Ihr erster Schritt in Richtung Wohneigentum: die umfassende
Hypothekenberatung von UBS. Ob Sie zum ersten Mal eine Hypo-
thek abschliessen oder einfach Ihre Hypothek verl Šngern m šchten,
kommen Sie doch m šglichst fr Ÿh zu uns. Verlangen Sie jetzt eine Offerte
und lassen Sie sich bei der Nummer 1 f Ÿr Immobilienfinanzierungen
beraten.

UBS AG
Dorfstrasse 4
3324 Hindelbank
Tel. 034-411 84 11
Fax 034-411 84 22 
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3324 Hindelbank, Bernstrasse 10
Telefon 034 411 23 46

á fachmŠnnisch á

á sauber á

á termingerecht á

malen
gipse

n
tapezie

ren

iso
lieren

Mit uns

dŸrfen

Sie

rechnen.

Keel und Meyer
Buchhaltungs- und Treuhandb Ÿro

MŸhlemattweg 6 / Postfach
3324 Hindelbank

Telefon 034 - 411 22 51
keelundmeyer@bluewin.ch 
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Erwachsene
Englisch - Franzšsisch

Russisch - Spanisch - Italienisch
Deutsch fŸr Fremdsprachige

Kinder (ab 6 Jahren)
English for Kids - Parlons fran• ais

Hablamos espanol

SchŸler
StŸtzunterricht - Vorbereitungskurse

fŸr Sek. und Gymnasium

�����
�������Kleingruppen
pers šnliche
Atmosph Šre
versierte
Lehrkr Šfte
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Talk - Hubelweg 13 - 3323 B Šriswil
Tel. 031 859 07 72 - Fax 031 859 05 81 
e-mail: info@talkinfo.ch
web: www.talkinfo.ch
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Winterprogramm 2006/2007

Kochkurs für Frauen 4x
auf Wunsch mit Wok
Leitung: Herr M. Ramseier, Lyssach
Daten: ab Mittwoch, 18.10. – 8.11.06

18.30 – 21.30 Uhr
Ort: Schulküche OSZ
Kosten: Fr. 80.–  + Essen

ca. 100 bis 130 Franken

Himmlische Ideen 1x
Weihnachtsdeko aus Alublech  
Leitung: Frau Lehmann, Subingen
Daten: Donnerstag, 26.10.2006

19.00 – 22.00 Uhr
Ort: Werkraum OSZ 
Kosten: Fr. 30.–  + Material von 

25 bis 50 Franken

PC-Grundkurs (für Anfänger) 4x
Betriebssystem XP
Leitung: U. Gyger, Zauggenried
Daten: ab Montag 30.10. – 20.11.06

20.00 – 22.00 Uhr
Ort: Computerraum OSZ
Kosten: Fr. 100.–

Schals aus Aquafolie 1x
Leitung: Jasmin Cordey, Bäriswil
Daten: Samstag,  4.11.2006

08.30 – ca. 11.30 Uhr
Ort: Handarbeitszimmer OSZ 
Kosten: Fr. 25.— + Material von

30 bis 50 Franken

Männerkochkurs 5x
Leitung: Herr M. Ramseier, Lyssach
Daten: ab Mittwoch 10.01. – 07.02.07

18.30 – 21.30 Uhr
Ort: Schulküche OSZ
Kosten: Fr. 100.– + Essen

ca. 100 bis 130 Franken

Kochdemo SMP
«Fastfood nach Hausfrauenart»         1x
Leitung: Frau S. Häsler, Belp

Daten: Donnerstag, 18.01.2007
19.30 – 22.00 Uhr

Ort: Schulküche OSZ
Kosten: Fr. 10.–

Theaterbesuch «Hansjoggeli der Erbvetter»
der Emmentaler Liebhaberbühne
Samstag, 3.02.07, 20.00 Uhr
im Casino-Theater Burgdorf
Bitte Inserat im Anzeiger beachten! 

Osterdekoration 1x
Leitung: Frau G. Schöni, Blumen-

Atelier Bäriswil
Daten: Montag, 5.03.07 + evtl.

Mittwoch, 7.03.07
19.00 – 22.00 Uhr

Ort: Hortraum OSZ
Kosten: Fr. 25.– + Material von 

25 bis 35 Franken 

Modeschau für jedes Alter
für Teenies, Konfirmandinnen, Geburtstagsgäste
und Mode für den ganz normalen Alltag
vorgeführt vom Minder-Mode-Team Huttwil
Freitag, 16.03.07, 19.00 Uhr
Anschliessend können Sie unter fachkundiger
Beratung Kleider anprobieren und auch kaufen.
Das Modehaus offeriert Kaffee und Gebäck!
Wir fahren mit den Privatautos nach Huttwil
(Mitfahrgelegenheit möglich).  

Vortrag «Herausforderung Familienernährung» 
anschl. werden Fragen beantwortet
Leitung: Frau S. Erni, Ernährungsberaterin im

Spital Burgdorf
Daten: Donnerstag, 29.03.07

20.00 – 21.30 Uhr
Ort: Kirchgemeindehaus, Unterrichtsraum
Kosten: Fr. 5.–

Digitale Fotobearbeitung 3x 
mit Fotoelements (Adobe)
Leitung: Herr U. Gyger, Zauggenried
Daten: Montag, 7.05.07

Donnerstag, 10.05.07 und
Montag, 14.05.07 
20.00 – 22.00 Uhr

Ort: Computerraum OSZ
Kosten: Fr. 75.—

Landfrauenverein Hindelbank

Vereine
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Bis Freitag, 22. September 2006 nehmen

Ursula Niklaus 034 411 22 96
und
Michelle Burkhart Pastor 031 852 19 34
oder 078 680 67 61

die Kursanmeldungen gerne entgegen. 

Die Anmeldung ist verbindlich. 

Das Kursgeld wird am 1. Abend einkassiert.

Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.
Für sie erhöht sich das Kursgeld um Fr. 5.—.

Die Versicherung ist Sache jedes Teilnehmers. 

Weitere Aktivitäten

Aktion Pausenmilch
14. November 2006, Primarschule

Kerzenziehen 
24./ 25./ 26. + 29. November 06 (s. Plakate)

Adventsmärit
25. + 26. November 2006
am Sonntag führen wir die Kaffeestube

Adventsfeier zusammen
mit Gemeinnützigen Frauenverein 
Donnerstag, 14. Dezember 2006  
Inserat folgt im Anzeiger

Hauptversammlung 07
Donnerstag, 1. März 2007 
Inserat folgt im Anzeiger

Bitte Programm aufbewahren. 

Wir freuen uns auf rege Beteiligung.

Der Vorstand  

Vorwort
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Carrosserie Kiener AG • 3322 Schönbühl

Ihr kompetenter Partner für:

Sämtliche Reparaturen an Personenwagen und Grossfahrzeugen

Neulackierungen • Umänderungen • 24-Std.-Abschleppdienst

Telefon 031 858 50 50


